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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage 

Nr. 431/J betreffend Münzautomaten bei Tankstellen, welche die 

Abgeordneten Haigermoser und Eigruber am 19. Mai 1987 an mich 

richteten, beehre ich mich zu den Punkten 1 bis 3 wie folgt 

Stellung zu nehmen: 

Aus der Sicht der Gewerbeordnung 1973, des Ladenschlußgesetzes 

und des Sonn- und Feiertags-Betriebszeitengesetzes bestehen 

gegen den Betrieb von Münzautomaten, die den Kunden die Mög

lichkeit bieten, Papiergeld in Hartgeld umwechseln zu können, 

um so die in anderen Automaten angebotenen Waren (Getränke, 

Lebensmittel, etc.) erwerben zu können, keine Hindernisse. 

Es besteht jedoch keine Möglichkeit, Tan stellenbetreiber durch 

gesetzliche Maßnahmen zum Offenhalten d Geldwechselautomaten, 

die als Service für die Tankkunden geda ht sind, z 
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